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Ersatzbestimmung eines Vertreters für den Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn 
 
 
Der am 30.08.2010 für die Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU )  gewählte 
Vertreter für den Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn, Herr Philipp Kraft, Weberstraße 28, 47506 
Neukirchen-Vluyn, hat am 27.07.2010 sein Mandat mit Wirkung zum 31.07.2010 
niedergelegt. 
 
Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes ( KWahlG ) habe ich als Nachfolger aus der 
Reserveliste der CDU  
 
Herrn  
Hans-Heinrich Schröder 
geboren 1950 in Kapellen jetzt Moers 
wohnhaft Sittermannstraße 31a in 47506 Neukirchen-Vluyn 
 
als zum Mitglied des Rates der Stadt Neukirchen-Vluyn gewählt erklärt.  
 
Gegen diese Entscheidung können gemäß § 39 KWahlG 
 

1. jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
2. die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 

an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
3. die Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Feststellung Einspruch erheben, wenn sie 
eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 40 Abs. 1 Buchstabe a bis c 
KWahlG für erforderlich halten. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rathaus, Hans-Böckler-
Straße 26, Zimmer 131, 47506 Neukirchen-Vluyn schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
erklären. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, 09.08.2010 
 
 
 
 
 
Harald Lenßen 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Bekanntmachung der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, 
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg über den Jahresabschluss sowie Lagebericht 
zum 31.12.2009 
 
 
Der Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung hat am 08.07.2010 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2009  festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-
Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt öffentlichen Rechts, wird mit einer 
Bilanzsumme von 1.577.453,38 Euro und einem Bilanzverlust von 0,-- EUR festgestellt. 
 
Die Gewährträgerin und die Partner haben gemäß § 2 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe des Fehlbetrages zu leisten. Der 
Fehlbetrag des Jahres 2009 beträgt 589.856,16 Euro. Auf diesen Jahresverlust haben die 
Gewährträgerin und die Partner im laufenden Jahr Vorschusszahlungen in Höhe von 
300.000 Euro geleistet. 
 
Der nicht bereits durch Vorauszahlungen gedeckte Jahresfehlbetrag 2009 wird durch 
Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Einlage kann bis zum 01.09 2010 ohne 
Verzinsung an die wir4-Wirtschaftsförderung geleistet werden. Ab dem  01.09.2010 ist sie 
mit einem Zins von 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. 
 
Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.“ 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den 
Öffentlichen Sektor AG, Köln, vertreten durch die Wirtschaftsprüfer, Herr Ivo Hillesheim und 
Herr Frank Kopietz und, hat am 11.05.2010 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage-bericht 
der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg Anstalt öffentlichen Rechts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2009 bis 31. 
Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen in der Satzung liegen in der Verantwortung des Vorstands der Anstalt. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.   Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
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wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 
 vom    1. Oktober   bis   31. Oktober 2010 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Moers, 10. August 2010 
 
 
 
Hans-Peter Kaiser 

 Vorstand 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Bekanntmachung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH über den 
Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 31.12.2009 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark GmbH hat am 08.07.2010 
den Jahresabschluss zum 31.12.2009 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
 
„Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH zum 31.12.2009 mit 
einer Bilanzsumme von 14.409.759,49 EUR und einem Bilanzverlust von 0,-- EUR wird fest-
gestellt.  

Die Gesellschafter leisten eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe des Fehlbetrages des 
Jahres 2009 in Höhe von 374.073,67 EUR.  

Der Jahresfehlbetrag 2010 wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die 
Einlage kann nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung bis zum 01.09.2010  
geleistet werden. Ab dem 01.09.2010 ist sie mit einem Zins von 2% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu verzinsen. Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den 
Jahresfehlbetrag für das Jahr 2010 durch eine spätere Einlage in die Kapitalrücklage 
auszugleichen.“ 

„Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2009.“ 

„Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 
2009.“ 

 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den 
Öffentlichen Sektor AG, Köln, vertreten durch die Wirtschaftsprüfer, Herr Ivo Hillesheim und 
Herr Frank Kopietz, hat am 11. Mai 2010 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grafschafter 
Gewerbepark Genend GmbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
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und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht hin. 
Dort ist in Abschnitt „Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung“ ausgeführt, dass der 
Fortbestand der Gesellschaft von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch 
die Gesellschafter abhängig ist. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 
 vom  1. Oktober bis  31. Oktober 2010 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
Moers, den 10. August 2010 
 
 
 
Hans-Peter Kaiser     Gerd Lück 
Geschäftsführer     Prokurist 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
Das von der Sparkasse am Niederrhein, ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3592651321 wird 
gemäß AVV zum SpkG NW Abschnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem heutigen Tag für kraftlos erklärt, 
nachdem Rechte Dritter auf die Urkunde des am 08.04.2010 erfolgten Aufgebotes nicht 
angemeldet wurden. 
  
 
 
Moers, den 12.08.2010 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 
 
********************************************************************************************************* 
 


